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Vöcklamarkt, 15. Dezember 2023 

KUNDMACHUNG 

Gemäß § 94 der Oö. Gemeindeordnung 1990 i.d.g.F, wird der Beschluss des 
Gemeinderates der Marktgemeinde Vöcklamarkt vom 14. Dezember 2023, über die 
Abänderung der Abfallgebührenordnung vom 30.06.2011, i.d.F vom 15.12.2022, wie 
folgt kundgemacht: 

Verordnung 

des Gemeinderates der Marktgemeinde Vöcklamarkt vom 14.12.2023, mit der die 
Abfallgebührenordnung der Marktgemeinde Vöcklamarkt vom 30.06.2011, i.d.F vom 
15.12.2022, abgeändert wird. 

1. § 2 hat nunmehr zu lauten: 
(1) Für die in Haushalten anfallenden Abfälle ist jährlich eine Abfuhrgebühr zu 

entrichten. Diese beträgt: 

a) 90 Liter Abfallbehälter 
Pro Jahr: 2-wöchentl. € 392, 
Pro Jahr: 4-wöchentl. € 201, 
Pro Jahr: 6-wöchentl. € 120,- 

b) 800 Liter Restmüllbehälter 
Pro Jahr: 2-wöchentl. € 2.798, 
Pro Jahr: 4-wöchentl. € 1.782, 
Pro Jahr: 6-wöchentl. € 984,- 

c) 1.100 Liter Restmüllbehälter 
Pro Jahr: 2-wöchentl. € 3.675, 
Pro Jahr: 4-wöchentl. € 2.317, 
Pro Jahr: 6-wöchentl. € 1.470,- 

(2) Für die laut Abfallordnung vorgesehene Sammlung und Behandlung der 
Hausabfälle können zusätzlich zur Abfuhrgebühr gemäß Abs. 1, Restmüllsäcke 
angekauft werden, für welche folgende Gebühr zu entrichten ist: 

pro Abfallsack mit 90 Liter: € 8,20 



2. § 6 hat nunmehr zu lauten: 
Diese Verordnung tritt hinsichtlich der Änderung des § 2 wie folgt in Kraft: 

Der§ 2 tritt mit dem auf den Ablauf der Kundmachungsfrist folgenden Tag, 
frühestens jedoch ab 01.01.2024, in Kraft. Gleichzeitig tritt der§ 2 der 
Abfallgebührenordnung vom 15.12.2022 außer Kraft. 

Der Bürge eister: 

~u( 

Angeschlagen am 15.12.2023 
Abgenommen am 03.01.2024 


